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Einführung

„Privacy is dead.“1 – Privatheit ist tot. Verfolgt man das Originalzitat aus ei-
nem Artikel des internationalen Wirtschaftsmagazins Forbes weiter, so wird auch
gleich der Schuldige benannt: „and we killed it“. Gemeint ist die tägliche Ein-
speisung persönlicher Informationen in hungrige Algorithmen, die unsere Daten
erheben und zu den kommerziellen Gunsten ihres Betreibers verarbeiten – weil
wir darin eingewilligt haben. „Big Data“ hat sich so nach und nach zum Funda-
ment des sozialen Lebens evolviert und zum Verwalter unserer Intimitäten. Was
ist „Big Data“?

„Big data is high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that
demand cost-effective, innovative forms of information processing that enable en-
hanced insight, decision making, and process automation.“2

Nach dieser Definition sind die Aspekte Volumen, Geschwindigkeit und Viel-
falt für die Definition von „Big Data“ zentral. Dazu kommen Kosteneffektivität
und Prozessoptimierung. Doch wie behält man den Überblick in einer noch we-
nig gereiften Disziplin, die gerade durch Ihre Veränderlichkeit und ihren Umfang
charakterisiert wird? Wie kartiert man die „terra incognita“ der wachsenden Da-
tenökonomie?3 Darauf kann diese Arbeit keine Antwort geben – und auch den
Verfall der Privatheit nicht analysieren bzw. erklären, wie es so schnell so weit
kommen konnte.

Die rechtliche Abbildung des alltäglichen Verlusts von Privatheit ist schwierig
und diese Arbeit wird nur einen kleinen Teilbereich beleuchten können: nämlich
die Frage, inwieweit personenbezogene Daten als Gegenleistung nach deutschem
Recht kategorisierbar sind und welche Konsequenzen sich daraus im Einzelnen
ergeben können. Was passiert rechtlich, wenn wir unsere Daten online fast unbe-
merkt preisgeben? Naturgemäß muss der Raum, in dem diese Frage gestellt und
(zumindest annäherungsweise) beantwortet werden kann, auch ein wenig ausge-

1 Sanders, Southern University Law Rev, 39 S.U. L. Rev. (2011–2012), 243; Morgan,
Forbes (19.08.2014), Privacy is completely and utterly dead, and we killed it, abrufbar
unter: https:/ /www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/08/19/privacy-is-completely-
and-utterly-dead-and-we-killed-it/ (Stand 01.05.2022).

2 Gartner-IT-Glossar, abrufbar unter: http://www.gartner.com/en/information-techno
logy/glossary/big-data (Stand 01.05.2022). Freie Übersetzung des Verf.: „Big Data –
das sind großvolumige, schnell verfügbare und/oder vielfältige Informationsressourcen,
die kostengünstige, innovative Formen der Informationsverarbeitung erfordern, die ver-
besserte Einblicke, Entscheidungsfindung und Prozessautomatisierung ermöglichen.“

3 Körber, NzKart 2018, 105.



leuchtet werden. Eine umfassende Beschreibung der Big-Data-Situation wird in-
sofern ersetzt durch die wichtigen Rahmenpfeiler, die stehen müssen, um ein
etwaiges Konstrukt von personenbezogenen Daten als Gegenleistung standhaft
zu machen (oder auch standhaft zu hinterfragen).

Kernthema und Rahmenpfeiler teilen sich daher sinnhaft auf in die folgenden
Kapitel:

1. Kapitel: Personenbezogene Daten als Wirtschaftsgut

Welchen Wert haben personenbezogene Daten in der Onlinewelt, wofür wer-
den sie genutzt, wie werden sie erhoben und ist ihr Wert allein wirtschaftlich
erfassbar?

2. Kapitel: Personenbezogene Daten als Entgelt (nach BGB)

In welchen Situationen kommt es faktisch zu einer Vereinbarung zwischen
Nutzern und Datenverarbeitern, auf deren Grundlage die personenbezogenen
Daten als Gegenleistung in Erscheinung treten? Welche Rechte und Pflichten
ergeben sich daraus für die Beteiligten? Hier soll die Kernfrage der Arbeit be-
antwortet werden: Sind personenbezogene Daten im Internet regelmäßig eine
Gegenleistung und wenn ja, wie ist die Vertragssituation ausgestaltet?

3. Kapitel: Die datenschutzrechtliche Einwilligung

In vielen Fällen dürfen personenbezogene Daten ohne eine datenschutzrecht-
liche Einwilligung gar nicht erhoben werden. Auch die Frage, inwieweit die
Einwilligung selbst mit der etwaigen Daten-Gegenleistung verquickt sein mag,
muss berücksichtigt werden. In welchen Fällen darf die Einwilligung entfal-
len? Was sind die rechtlichen Grundlagen der Legitimität einer kommerziellen
Verarbeitung personenbezogener Daten?

4. Kapitel: Vorschläge für mehr Transparenz

Es wird sich zeigen, dass die Inhalte der gewählten Thematik nicht nur für den
Verfasser4, sondern erst recht für den Verbraucher schwierig zu durchdringen
bleiben. Der Verbraucher gibt regelmäßig seine personenbezogenen Daten
preis. Wenn dem Verbraucher aber das Bewusstsein (oder gar die Durchdrin-
gung) über den Umfang dieser Leistung eigentlich fehlt, werden wichtige da-
tenschutzrechtliche Prinzipien umgangen. Wie kann der Online-Prozess, in den
die Vereinbarung mit dem Datenverarbeiter eingebettet ist, transparenter und
verbraucherfreundlicher gestaltet werden, und welche darüber hinausgehenden
Möglichkeiten gibt es, den Verbraucher hier mit mehr Rechten auszustatten?

Die Arbeit schließt mit einer thesenartigen Zusammenfassung der Ergebnisse.

20 Einführung

4 Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische
Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.



Kapitel 1

Personenbezogene Daten als Wirtschaftsgut

A. Einleitung

Den Anbietern digitaler Dienste, die Nutzern digitale Dienste zur Verfügung
stellen, ohne eine monetäre Gegenleistung zu verlangen, kann nicht schlechthin
Altruismus unterstellt werden.1 Oft handelt es sich bei den im Hintergrund agie-
renden Unternehmen (vgl. Google, Facebook usw.) um große Wirtschaftskon-
zerne, denen vielmehr das – selbstverständlich legitime – Ziel der ständigen Pro-
fitmaximierung und Vergrößerung zugeschrieben werden kann.2 Doch wie ist
dies bei scheinbar „kostenfreier“ Bereitstellung der Dienste möglich? Die Ant-
wort ergibt sich regelmäßig aus einem einzigen Klick bzw. allem, was dieser an-
stößt: Nutzer willigen in die Erhebung und Verarbeitung ihrer personenbezo-
genen Daten ein, aus denen die Unternehmen auf verschiedene Weise Gewinne
schöpfen können;3 sie „zahlen“ mit ihren Daten.4 Diese Entwicklung wird nicht
ohne Grund teilweise als „vierte industrielle Revolution“5 bezeichnet und die Da-
ten als neue „Währung“.6

B. Was sind personenbezogene Daten?

I. Was sind Daten?

Der Begriff des Datums ist zunächst denkbar ungenau: Im Grunde genommen
kann bei weiter Auslegung jeder Informationsgehalt als Datum verstanden wer-
den.7 Im Sinnzusammenhang mit dem europäischen Datenschutzrecht sind bei
der allgemeinen Rede von Daten regelmäßig personenbezogene Daten gemeint.

1 Czajkowski/Müller-ter Jung, CR 2018, 157, 158; Beck, ZRP 2019, 112, 114.
2 Czajkowski/Müller-ter Jung, CR 2018, 157, 158.
3 Vgl. Kilian, in: Stiftung Datenschutz (Hrsg.), Dateneigentum und Datenhandel,

2019, S. 191, 196.
4 Mendelsohn, ZEuP 2020, 235, 236.
5 Mühlich, ZD 2014, 381; Bräutigam/Klindt, NJW 2015, 1137; Grünwald/Nüßing,

MMR 2015, 378; Wandtke, MMR 2017, 6.
6 Eggers/Hamill/Ali, Data as the new currency, 13 Deloitte Review (2013), S. 18, 21;

Körber, WRP 2012, 761, 764; Hoeren, WuW 2013, 463; Langhanke/Schmidt-Kessel,
EuCML 2015, 218.

7 Körber, NzKart 2016, 303, 304.


